


Zusammenfassung der Ergebnisse zur Erhebung genauerer Daten der Integration behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder im KiTa-Alter der letzten drei Jahre im Kreis Rendsburg/Eckernförde

Im Frühjahr letzten Jahres fand unser Praktikum in verschiedenen Kindertagesstätten für Politiker und Funktionsträger der Verwaltung mit dem Fokus auf Integration statt.

Einige Eltern, Erzieher, Heilpädagogen und andere Fachkräfte traten im Anschluss an uns heran und äußerten den Wunsch, einige Daten festzustellen, um die Situation der betroffenen Kinder und Eltern mit fundierten Zahlen nachzeichnen zu können. 

Wir haben versucht, diesem Wunsch nachzukommen und können folgende Aussagen für die vergangenen drei Jahre treffen:

Von insgesamt 173 angeschriebenen Kindertagesstätten erhielten wir 51 ausgefüllte Fragebögen zurück, was einer Beteiligung von 29,5% entspricht.

Die Einrichtungen setzen sich aus 133 Gruppen zusammen, davon 126 Regelgruppen und 7 Integrationsgruppen. In den Regelgruppen fanden 28 Frühförderungen und 21 Einzelintegrationen statt.

Bereits vor KiTa-Eintritt wurde 33 Kindern eine integrative Betreuung bewilligt, 112 Anträge wurden erst nach KiTa-Eintritt gestellt. Von den 33 bereits bewilligten Anträgen sind keine näheren Daten bekannt. 
53 Kinder bekamen den beantragten Förderumfang zugesprochen, 16 Kindern wurde ein geringerer Förderumfang, 8 Kindern ein höherer Förderumfang bewilligt, bei 10 Kindern war die genaue Entscheidung unbekannt, bei 25 Kindern wurde der Antrag abgelehnt.

Die Anträge wurden bei 56 Kindern innerhalb eines Vierteljahres entschieden, bei 41 Kindern lag die Verfahrensdauer im Zeitraum eines halben Jahres, die Anträge von 4 Kindern konnten erst im Laufe eines Dreivierteljahres beschieden werden, bei 11 Anträgen ist die Verfahrensdauer unbekannt.

Von den 25 Kindern, deren Antrag abgelehnt wurde, hatten 8 % eine geistige, 4 % eine körperliche und 64 % eine seelische Beeinträchtigung. 24 % waren Mischformen, wobei davon 66,7 % jeweils wieder als eine Komponente eine seelische Auffälligkeit hatten. Seelische Auffälligkeit bedeuten z.B. Verhaltensauffälligkeiten, emotionale und soziale Interaktionsschwierigkeiten, usw., die diesen Kindern die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt gem. § 35a SGB VIII. Dies können z.B. ADS, hyperkinetische Störungen, Störungen aus dem autistischen Formenkreis, Entwicklungsverzögerungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung, etc. sein.
Insgesamt bei 10 Kindern mit negativem Bescheid wurde Widerspruch eingelegt. Im Widerspruchverfahren wurde davon 2 Kindern der beantragte Förderumfang zugesprochen, 2 Kindern ein geringerer Förderumfang bewilligt, 6 Kinder wurden negativ beschieden.

Die Verfahrensdauer lag bei 4 Kindern im Zeitraum eines Vierteljahres, bei 3 Kindern innerhalb eines halben Jahres, bei 2 Kindern im Zeitraum eines Dreivierteljahres, bei einem Kind innerhalb eines Jahres.

Alle 6 abgelehnten Anträge wurden erneut gestellt oder im Klageverfahren weiterverfolgt. 

4 Kinder bekamen dann den beantragten Förderumfang, ein Kind einen höheren Förderumfang zugesprochen, bei einem Kind ist der genaue Förderumfang nicht bekannt.

Die Verfahrensdauer lag bei 4 Kindern im Zeitraum eines Vierteljahres, bei einem Kind innerhalb eines halben Jahres, ein Kind wurde im Laufe eines Dreivierteljahres beschieden.

Von den 25 abgelehnten Kindern waren 3 Kinder bei erster Antragstellung im Besitz eines Schwerbehindertenausweises.

Wir konnten feststellen, dass nur 54,4 % der gestellten Anträge in dem beantragten oder höheren Förderumfang beschieden wurden und alle 10 Kinder, deren Antrag über Widerspruch, erneuten Antrag oder Klage entschieden wurde, den beantragten oder sogar höheren Förderumfang zugesprochen bekamen.
Die Verfahrensdauer lag nur bei 49 % der Anträge im ersten Bescheidungsverfahren in dem Zeitraum von drei Monaten, im Widerspruchverfahren wurden nur 40 % innerhalb eines Vierteljahres entschieden, im erneuten bzw. Klageverfahren wurden 64 % innerhalb drei Monate beschieden.

Von den 25 Kindern, deren erster Antrag abgelehnt wurde, gingen nur 10 Anträge (40 %) in den Widerspruch. Allerdings wurde letztendlich diesen Kindern komplett eine besondere Förderung zugesprochen. 

Man sollte bedenken, wie viel Untersuchungen, Gutachten, usw. Eltern beibringen müssen bei Antragstellung, dann im ungünstigsten Fall das Verfahren ein Dreivierteljahr dauert, im Widerspruch dann evtl. ein Jahr und im abschließenden Verfahren nochmals ein Dreivierteljahr verstreicht, bevor überhaupt adäquate Förderung für das Kind stattfindet.

Da Kinder mit Beeinträchtigungen immer sehr viel mehr an Zeit, Aufwand und Kraft benötigen, ist verständlich, dass bei den o.a. Vorstellungen oft gar nicht erst beantragt oder währenddessen aufgegeben wird, denn auch ein Verfahren dieser Art kostet Zeit, Aufwand und Kraft, die aber nur begrenzt vorhanden sind. 

Im Sinne unserer Kinder, die die Gesellschaft von morgen sein werden, darf der Weg, benötigte Förderung zu erhalten, nicht derart steinig sein. 

§ 88 SGG
(1) Ist ein Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht beschieden worden, so ist die Klage nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig. Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass der beantragte Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, die verlängert werden kann. Wird innerhalb dieser Frist dem Antrag stattgegeben, so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären.
(2) Das gleiche gilt, wenn über einen Widerspruch nicht entschieden worden ist, mit der Maßgabe, dass als angemessene Frist eine solche von drei Monaten gilt.

Seit der Planung und Durchführung dieser Befragung gab es zwischen der Kreiselternvertretung,  Herrn Dr. Schwemer und Herrn Schmidt einen sehr positiven Austausch.

Auch der Verwaltung ist bewusst, welche Auswirkungen ein derart schleppendes Verfahren für die Entwicklung eines Kindes haben kann und ist bemüht, die Antragsverfahren zu vereinfachen, damit schneller beschieden werden kann. 

Uns ist klar, dass die „Eingliederungshilfe“ nicht nur durch die bürokratischen Hürden, sondern auch durch die dünne Personaldecke oftmals nicht in der eigentlich dringend erforderlichen Zeit alle Anträge abschließend bearbeiten kann. 
Umso mehr vertrauen wir  darauf, dass die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten zukünftig so manch deplatzierten Stein auf dem Entwicklungsweg unserer Kinder beiseite räumen wird.
Wir bedanken uns bei allen KiTa’s, die sich so unermüdlich durch unsere Fragebögen gequält und dadurch erst diese Darstellung ermöglicht haben, bei Herrn Dr. Schwemer und Herrn Schmidt für die aufgeschlossene Kommunikationsbereitschaft und bei den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses für die uns eingeräumte Zeit.

Wir schließen unsere Präsentation mit der Hoffnung auf größtmögliche Umsetzung des Grundsatz 5 aus der UNO-Charta des Kindes aus dem Jahre 1959:

Das Kind, das körperlich, geistig oder sozial

behindert ist, erhält diejenige besondere

Behandlung, Erziehung und Fürsorge, die sein

Zustand und Lage erfordern.

Die KEV finden Sie im Internet unter: http://www.kita-eltern-sh.de/rendsburg-eckernfoerde.html


